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Checkliste Effizienzhaus im Neubau (Kapitel 4.1) 
Für alle im FKG-Antrag genannten handelnden Personen sind die entsprechenden 
Dokumente mit dem Verwendungsnachweis einzureichen: 

 Ausweisdokument: 

• Als natürliche Person, die als Privatperson agiert, laden Sie bitte eine 
Kopie Ihres Ausweisdokuments hoch. 

• Als Freiberufler*in und sonstige selbständig tätige Person laden Sie 
bitte eine Kopie Ihres Ausweisdokuments hoch. 

• Als agierende natürliche Person in Vertretungsmacht für eine natürliche 
Person laden Sie bitte eine Kopie Ihres Ausweisdokuments hoch. 

• Als agierende natürliche Person in Vertretungsmacht für eine juristische 
Person laden Sie bitte eine Kopie Ihres Ausweisdokuments hoch. 

 Handelsregisterauszug: 

Bei juristischen Personen, die im Handelsregister eingetragen sind, ist jeweils 
die Kopie eines aktuellen Handelsregisterauszuges beizufügen, aus dem sich 
die Firma der Antragsteller*in und die Vertretungsmacht, der für diese 
agierenden natürlichen Person ergeben muss.  
Die agierende natürliche Person wiederum muss eine Kopie des 
Ausweisdokuments hochladen. Die agierende natürliche Person darf 
ausschließlich Vorstand oder Geschäftsführung sein. 

 Vollmacht (Wohnungseigentümergemeinschaft, bevollmächtigte 
Person/Organisation). Das Formblatt „Vollmacht bevollmächtigte Person“ 
kann unter www.muenchen.de/fkg heruntergeladen werden. 

 

Zum Verwendungsnachweis sind folgende maßnahmenspezifische Unterlagen im 
Förderportal einzureichen: 

 Vollständige Dokumentation der Berechnung gemäß GEG inklusive der 
detaillierten U-Wert-Berechnungen für die einzelnen Bauteile und einer 
Beschreibung des anlagentechnischen Systems. 

 Sämtliche Pläne (Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Lageplan), auf deren 
Grundlage die Effizienzhaus-Berechnung erstellt wurde. Die Bauteile der 
thermischen Gebäudehülle, die der Berechnung zugrunde gelegt wurden, sind 
in den Plänen so zu markieren, dass die Zuordnung gemäß Bauteiltabelle 
nachvollzogen werden kann. 
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 Vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes VdZ-Formular zur Bestätigung 
des hydraulischen Abgleichs für ein Effizienzhaus der Heizungsanlage. 

 Aufstellung der förderfähigen Investitionsmaßnahmen und Investitionskosten. 

 Alle vorhabenbezogenen Rechnungen und Nachweise über die geleisteten 
Zahlungen. 

 Sonstige Unterlagen, soweit für den Effizienzhaus-Nachweis relevant, zum 
Beispiel: 
• Wärmebrücken-Nachweis, sofern ein Wärmebrückenzuschlag  

Δ UWB < 0,10 W/(m2 K) angesetzt wurde (Gleichwertigkeitsnachweis bzw. 
detaillierte Wärmebrückenberechnung)  

• Thermische Simulation der Solarkollektoranlage  

 Nachweise produktspezifischer anlagentechnischer Kennwerte 

 Messprotokoll der Luftdichtheitsmessung  

 Bei Nah-/Fernwärme: gegebenenfalls Zertifikat des Primärenergiefaktors nach 
Arbeitsblatt FW-309 AGFW 

 Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen der EE-Klasse 

 Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen der Plus-Klasse  

 Nachweise zur Einhaltung des sommerlichen Wärmeschutzes 

 Unterschriebenes Formblatt „Erklärung zum Effizienzhaus im Neubau“ 

 

Für alle FKG-Anträge gilt: 

Alle Anforderungen und Bedingungen aus dem Kapitel zur Fördermaßnahme, dem 
Kapitel „Antragstellung und Antragsabwicklung (allgemeine Hinweise)“ sowie den 
Förderbedingungen sind zu beachten und führen bei Nicht-Einhaltung zum 
Förderausschluss. 
 
Für die Antragstellung gilt zwingend das Prinzip „Förderantrag vor Auftrag“. Der 
Begriff des "Auftrags" wird seitens der Landeshauptstadt München bei der 
Anwendung der Förderrechtlinien in der tatsächlichen Verwaltungspraxis stets und 
einheitlich als Bezeichnung dafür verwendet, dass die zu fördernde Maßnahme 
angestoßen wird. Damit darf eine Maßnahme erst angestoßen werden, wenn ein 
entsprechender Antrag vorher gestellt wurde. 
 
Bitte beachten Sie, dass die antragstellende Person Investitionskostenträger*in 
ist. Das heißt, dass Aufträge, Rechnungen u.ä. auf die antragstellende Person 
ausgestellt sein und von deren*dessen Bankkonto bezahlt werden müssen. Die 
Auszahlung der Fördersumme erfolgt ausschließlich auf das Bankkonto der 
antragstellenden Person. 
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